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Allgemeine Chronik

Landesverteidigung

Landesverteidigung

Weniger umstritten und auch viel kürzer gestaltete sich die Beratung der
Armeebotschaft 2017 in der kleinen Kammer. Die Ständerätinnen und Ständeräte waren
mehrheitlich einverstanden mit den drei Vorlagen und nach lediglich sechs
Wortmeldungen konnten die Geschäfte abgeschlossen werden. Einer der Redner war
Thomas Minder (parteilos, SH), der sich indes sehr kritisch äusserte und namentlich den
Munitionskauf beanstandete. Ihn störte, dass die Sistierung von BODLUV dazu geführt
habe, dass «der Topf einfach mit Munition aufgefüllt» werde, um Kreditreste zu
verhindern. Aber nicht nur das, der Schaffhauser nutzte die Gelegenheit, um
grundsätzlichen Tadel bezüglich der bundesrätlichen Vorgehensweise bezüglich
anderer grosser Beschaffungsprojekte – namentlich der anstehenden
Kampfjetevaluation – zu äussern. Nichtsdestotrotz stehe er für das Rüstungsprogramm
ein. Zum Rüstungsprogramm gab es zwar einen Minderheitsantrag Savary (sp, VD), mit
dem ebenfalls der Munitionskauf beanstandet wurde. Dieser entsprach dem Versuch
der SP im Nationalrat, gänzlich auf den Munitionskauf zu verzichten. Für die
Rüstungsbeschaffungen sollten also nur CHF 675 Mio. gesprochen werden, statt der
beantragten CHF 900 Mio. Mit 29 zu 9 Stimmen blieb dieser Antrag jedoch auch im
Ständerat erfolglos. Mit 32 zu 4 Stimmen wurde das Rüstungsprogramm dann deutlich
genehmigt (3 Enthaltungen). Auch bezüglich des Rahmenkredits für Armeematerial (39
zu 1) und der Immobilienbotschaft (39 zu 0, 1 Enthaltung) folgten die
Standesvertreterinnen und Standesvertreter der Volkskammer. Die Armeebotschaft war
damit unter Dach und Fach. 1

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 25.09.2017
MAXIMILIAN SCHUBIGER

Militärorganisation

Bereits im November 2012 hatte die Sicherheitspolitische Kommission des Nationalrats
(SiK-NR) eine Motion eingereicht, welche eine konsequente Umsetzung des
Bundesbeschlusses zum Armeebericht verlangte. Im Zentrum der Forderung stand die
Festsetzung des Armeeplafonds auf CHF 5 Mia. Im Armeebericht hatte der Bundesrat
2010 einen Plafond von CHF 4,4 Mia. skizziert, welcher in der Folge im Parlament
jedoch um 600 Mio. auf CHF 5 Mia. erhöht wurde. Der Bundesrat hatte diesen
Beschluss allerdings umgangen und mit einem Plafond von CHF 4,7 Mia. geplant. Mit
dieser Kommissionsmotion wollte die SiK-NR diese Abweichung korrigieren und den
Bundesrat verpflichten, die vom Parlament beschlossenen CHF 5 Mia. ohne Abstriche
einzusetzen. Eine Minderheit von immerhin neun Kommissionsmitgliedern verweigerte
der Motion allerdings ihre Unterstützung. In seiner Antwort beharrte der Bundesrat auf
seiner eingenommenen Haltung und beantragte Ablehnung der Motion mit der
Begründung, die Armee habe mit CHF 4,7 Mia. genügend finanzielle Ressourcen, um
ihren verfassungsmässigen Auftrag zu erfüllen. Gleichzeitig entgegnete er, damit nicht
den Parlamentswillen missachten zu wollen. Als Gründe wurden terminliche
Verschiebungen in der Gripen-Beschaffung sowie eine Kostenreduktion gegenüber der
ursprünglichen Konzeption angeführt. In der Ratsdebatte ab März des Berichtsjahres
berief sich der Verteidigungsminister auf das Parlamentsgesetz, wonach der Bundesrat
von Planungsaufträgen des Parlaments abrücken könne. Die streitbaren, in der
Finanzplanung eingesparten CHF 300 Mio. bedeuten gemäss SiK-NR eine Einsparung
bei der Materialbeschaffung. Hier setzt das Sparbestreben der Regierung denn auch an:
Sie möchte aus Spargründen Ausrüstungslücken bei den Truppen in Kauf nehmen. Die
Mehrheit des Nationalrates sah jedoch Handlungsbedarf. Die „Durchsetzungsmotion“
wurde entsprechend mit 99 zu 66 Stimmen gutgeheissen. Der Ständerat setze sich im
September mit dieser Motion auseinander. Die ständerätliche SiK hatte vorgängig eine
Anpassung der Motion vorgenommen und dem Plenum beantragt, für die Jahre 2014
und 2015 eine Armeefinanzierung mit je CHF 4,7 Mia. vorzusehen und ab 2016 den
Finanzierungsrahmen auf die vom Nationalrat geforderten CHF 5 Mia. anzuheben. Doch
auch in der SiK des Ständerates wehrte sich eine Minderheit gegen die Motion. Die
Ratsdebatte entglitt zeitweise in eine Grundsatzdiskussion über Bestand und
Finanzierung der Armee, war jedoch auch durch staatspolitische Voten geprägt. So
kritisierte Ständerat Minder (parteilos, SH) das Vorgehen der nationalrätlichen SiK
scharf. Es grenze an „politische Selbstbefriedigung und nähre den Boden der
Politverdrossenheit.“ Zudem sei es nicht angezeigt, dass Gruppen von Parlamentariern,
welche mit gefassten Beschlüssen nicht einverstanden seien, ähnlich lautende, neue

MOTION
DATUM: 05.12.2013
MAXIMILIAN SCHUBIGER
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Motionen lancierten, so der Schaffhauser. Er plädierte zudem für einen Wandel hin zu
längerfristig angelegten Armeebudgets an Stelle von jährlich abzusegnenden Plafonds.
Die Debatte stand auch im Zeichen verschiedener noch hängiger Geschäfte, wie der
Weiterentwicklung der Armee (WEA) sowie dem Konsolidierungs- und
Aufgabenüberprüfungspaket (KAP) 2014, welche direkt oder indirekt von der
behandelten Motion tangiert waren. Trotz der Einwände von Bundesrat Maurer wurde
die Motion mit 26 zu 16 Stimmen in ihrer leicht abgeänderten Version angenommen.
Der Nationalrat verzichtete auf eine Differenzbereinigung und nahm die Motion gemäss
Vorschlag des Ständerates ebenfalls an. 2

Ausrüstung und Beschaffung

Das Rüstungsprogramm 2015 plus war erst zur Frühjahressession 2016 im Ständerat
traktandiert. Auch dort stand vorwiegend das Duro-Geschäft im Zentrum des
Interesses. Bereits in der Eintretensdebatte wurden lange Ansprachen gehalten, unter
anderen von Ständerätin Fetz (sp, BS), die den Antrag stellte, die Finanzierung der
Duro-Revision vom Rüstungsprogramm zu trennen und separat zu behandeln. Die SiK
des Ständerates hatte sich in einer ordentlichen – jedoch zusätzlichen, kurzfristig
einberufenen – Sitzung Anfang März 2016 eingehend mit diesem Posten beschäftigt, wie
ihr Sprecher Baumann (cvp, UR) erklärte. Auch in der zweiten Sitzung hielt die
Kommission jedoch an ihrem ursprünglichen Antrag fest, nämlich dem Ratsplenum die
Annahme gemäss Vorlage der Regierung und in Bestätigung des Nationalrates
vorzuschlagen. Gemäss Baumanns Ausführungen habe die SiK im Vorfeld der
parlamentarischen Beratung umfassende Zusatzinformationen eingeholt und sowohl
mit dem VBS, als auch mit dem Rüstungsamt armasuisse Rücksprache genommen. Den
Sicherheitspolitikerinnen und -politikern sei dabei versichert worden, dass die
vorgeschlagene Lösung die naheliegendste und kostengünstigste sei. Auch eine
Neubeschaffung von vergleichbaren Fahrzeugen, die dem gleichen Leistungskatalog wie
die noch im Einsatz stehenden Duros genügen müssten, wurde geprüft. Jedoch wurde
dieser alternative Weg aufgrund der höheren Stückkosten von geschätzten CHF
290'000 verworfen. 
Die FK sekundierte den SiK-Antrag, dem Geschäft im Sinne des Nationalrates
zuzustimmen. Anita Fetz begründete ihren Vorschlag auf Herauslösung der Duro-
Revision mit vier Aspekten. Ein erster betraf neuste Erkenntnisse, wonach das VBS
offenbar bereits 2013 von einem Duro-Erhalt abgeraten hatte. Der neue
Verteidigungsminister Parmelin habe keine Kenntnis von dieser Empfehlung, weswegen
es angezeigt sei, hier noch zuzuwarten. Ausgerechnet der Kostenfaktor habe damals zu
dieser verwaltungsinternen Skepsis geführt, erklärte Fetz. Zweitens führte sie an, dass
der Umbau schlicht zu teuer sei, und rechnet den Standesvertreterinnen und
-vertretern vor, dass die verbleibenden Kosten, wenn  man die reine Arbeitsleistung
und damit den positiven Effekt auf den Arbeitsmarkt herausrechne, noch immer über
CHF 200 Mio. betragen würden. Drittens gefiel ihr nicht, dass allfällige Kreditreste auf
Kosten anderer Departemente gehen würden. Dass das vorliegende RP nicht als
dringlich eingestuft würde und Beschaffungen getätigt würden, die aufgrund der
Gripen-Niederlage erst möglich geworden seien, störe sie nicht. Dass die SiK einen
Betrag von CHF 34 Mio., welchen die bundesrätliche Botschaft beinhaltet hatte, nun
nicht verwenden wolle, kritisierte sie jedoch: Solche Kreditreste würden am Schluss nur
für den Schuldenabbau eingesetzt, erklärte sie. Zuletzt störte sie, als vierter Punkt ihrer
Begründung, der fehlende Wettbewerb: Der Auftrag werde nicht öffentlich
ausgeschrieben, sondern dem Nachfolgeunternehmen der Duro-Herstellerfirma
übertragen. Ständerat Minder (parteilos, SH) blies ins selbe Horn und kritisierte
insbesondere die Kosten dieses einzelnen Geschäfts. Er griff jedoch auch die
öffentliche Debatte auf, in der die Duro-Aufwertung ebenfalls scharf kritisiert wurde.
Probleme ortete er insbesondere auch in den Modalitäten der Offertenanfragen bei
diversen Anbietern, die in den Augen des Schaffhausers falsch abgelaufen seien.
Letztlich hielt aber auch Minder fest, dass es auf dem Markt günstigere Anbieter gebe.
In diversen weiteren Wortmeldungen wurde das Rüstungsprogramm plus jeweils auf das
Duro-Geschäft limitiert diskutiert – die anderen Beschaffungsanträge schienen,
zumindest in der Eintretensdebatte, unumstritten zu sein. Am Ende teilte der Rat
jedoch die Meinung der Kommission, was sich auch in der Abstimmung zum Antrag Fetz
zeigte: Dieser blieb mit 13 zu 31 Stimmen chancenlos.
In der Detailberatung versuchte Anita Fetz abermals, die Duro-Revision zu Fall zu
bringen, scheiterte aber erneut mit dem Antrag, die dafür eingesetzten Gelder zu
streichen. So wurde die Vorlage auch im Ständerat bestätigt und gemäss Antrag der
Regierung angenommen. Mit 32 zu 3 Stimmen bei 10 Enthaltungen wurde auch die
Ausgabenbremse gelöst. Die Gesamtabstimmung resultierte in einer Zustimmung von

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 07.03.2016
MAXIMILIAN SCHUBIGER
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30 zu 9 Stimmenn (5 Enthaltungen). 3

In der Sommersession 2016 befasste sich der Ständerat als Erstrat mit der
Armeebotschaft 2016 und behandelte zuerst den Zahlungsrahmen. Eingangs Debatte
standen drei Anträge im Raum, ein Antrag der SiK auf Nichteintreten, ein neuer
Mehrheitsantrag der Finanzkommission, ebenfalls auf Nichteintreten, sowie ein
Minderheitsantrag der FK auf Eintreten. Letzterer wurde von Roberto Zanetti (sp, SO)
geführt, sekundiert von weiteren SP-Standesvertretern. SiK-Sprecher Baumann (cvp,
UR) verwies sogleich auf den Parlamentsbeschluss zum Zahlungsrahmen der Armee vom
März 2016, als die Räte einig waren, der Armee CHF 20 Mrd. für die Jahre 2017 bis 2020
zur Verfügung zu stellen. Dies erfolgte auch im Zusammenhang mit den Vorgaben aus
dem Militärgesetz, in dem ein vierjähriger Zahlungsrahmen vorgegeben wird. Ende
Februar 2016, noch vor besagtem Parlamentsbeschluss, hatte der Bundesrat die Summe
aufgrund laufender Sparanstrengungen im Bundeshaushalt unterschritten. Nachdem
die offensichtliche Abweichung in den Budgetvorstellungen heraus kam, liess sich der
Bundesrat umstimmen und plante fortan mit den genehmigten CHF 20 Mrd. Trotzdem
verzichtete er aber auf einen Rückzug der Botschaft, weswegen diese als Grundlage der
Parlamentsdebatte galt. Beide Kommissionen waren der Meinung, dass ohne
Berücksichtigung des früheren Parlamentsentscheids und auch angesichts des vom
Bundesrat geäusserten Finanzbedarfs von CHF 5. Mrd. pro Jahr für die Armee keine
glaubwürdige Politik möglich sei. Es sei deswegen nicht auf den hier debattierten
Zahlungsrahmen einzutreten.

Ständerat Zanetti (sp, SO) führte in seiner Begründung zum Minderheitsantrag aus, dass
angesichts der Sistierung des Bodluv-Projektes eine Einsparung beim Armeebudget
angezeigt sei. Es sei also auf die Vorlage einzutreten, um dann in der materiellen
Debatte Justierungen vornehmen zu können. Thomas Minder (parteilos, SH) pflichtete
Zanetti in seiner Einschätzung bei, dass bei einer Annahme der später in der Sitzung
behandelten Traktanden, dem Rüstungsprogramm und dem Immobilienprogramm, ein
fader Beigeschmack hängen bliebe: Er sprach von einem weiteren Versuch, das
Armeebudget zu drücken. Dies sei ein Polittheater, habe doch das Parlament
wiederholt bekräftigt, mehr für die Armee ausgeben zu wollen. Letztlich folgte die
Mehrheit im Ständerat den Kommissionen und beschloss Nichteintreten auf die
Vorlage, mit 25 zu 10 Stimmen war die Entscheidung gefasst worden (ohne Enthaltung).
Damit blieb es bei einem Ausgabenplafond über CHF 20 Mrd. für die Jahre 2017-2020,
ohne dass es eine Korrektur gab. 4

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 08.06.2016
MAXIMILIAN SCHUBIGER

Mit weitestgehend positiven Vorzeichen gelangte die Armeebotschaft 2018 im Frühjahr
2018 ins Stöckli. Die SiK-SR unterstützte in grossen Teilen die Vorlage der Regierung.
Eine substanzielle Abweichung betraf jedoch das Rüstungsprogramm, genauer die
Beschaffung der Schutzwesten. Die beantragten knapp CHF 200 Mio. waren der
Kommission zu viel. Es ging jedoch nicht ums Finanzielle, wie Kommissionssprecher
Dittli (fdp, UR) ausführte, sondern um den tatsächlichen Bedarf. Die
sicherheitspolitische Kommission hatte in ihren Vorberatungen auch die Haltung der
FK-SR angehört. Die Finanzkommission äusserte keine Bedenken bezüglich der
aufzuwendenden Mittel, sie erwartete jedoch von der SiK, dass sie sich über die
Notwendigkeit der Ausgaben Gedanken mache. Daraus ergab sich der Kürzungsantrag
bei den Schutzwesten. 
Kritisch äusserte sich der inzwischen regelmässig als Armeekritiker in Erscheinung
getretene Thomas Minder (parteilos, SH). Besonders eine Position störte ihn: Die
Sanierung der Kaserne Wangen an der Aare. Die Kommission habe sich vor Ort ein Bild
machen können und die gezeigten Mängel rechtfertigten einen Abbruch der Gebäude
(wie im Immobilienprogramm aufgezeigt) keineswegs, dies sei gar ein «No-go». Es
handle sich um übliche Abnützungserscheinungen, die mit einer Sanierung bestens
behoben werden könnten, zumal sich der wichtigste Teil der Kaserne, der Schlaftrakt, in
einwandfreiem Zustand befinde. Ferner echauffierte sich Minder grundsätzlich über
das VBS, da es sich häufig Kritik zu den Rüstungbeschaffungen anhören müsse. Viele
geplante Beschaffungen seien nicht notwendig, sondern nur «nice to have». Er
unterliess es jedoch, Gegenanträge zu formulieren und kündigte stattdessen an, seinen
Unmut durch Stimmenthaltung kundzutun. Im Anschluss an das nachfolgende Votum
des Verteidigungsministers – Bundesrat Parmelin verzichtete auf eine Erwiderung zu
Minders Äusserungen – wurde die Detailberatung in Angriff genommen, Eintreten war
unbestritten.
Wie Dittli sodann erklärte, stand ein Kommissionsantrag auf Halbierung der Ausgaben

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 31.05.2018
MAXIMILIAN SCHUBIGER
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für die Schutzwesten im Raum. In der Kommission herrschte die Meinung vor, dass es
nicht nötig sei, alle Armeeangehörige mit zwei Schutzwesten auszurüsten. Vorgesehen
war nämlich, eine bestehende Weste weiterhin zu verwenden und zusätzlich die zur
Disposition stehenden Westen mit grösserer Schutzfläche zu beschaffen. Wenn
100'000 solcher Westen angeschafft würden, so die Befürchtung der
Kommissionsmehrheit, würden viele davon jahrelang in den Zeughäusern eingelagert
und ungenutzt bleiben. Mit 8 zu 3 Stimmen und einer Enthaltung empfahl die
Kommission dem Plenum, diesen Posten zu reduzieren und nur CHF 99.6 Mio. zu
genehmigen. Der Gesamtkredit entspräche mit dieser Variante CHF 748.4 Mio. anstelle
der beantragten CHF 848 Mio. Daniel Jositsch (sp, ZH) führte einen von Dittli ebenfalls
angesprochenen Aspekt weiter aus, wonach nämlich in der Kommission einige Fragen
ungeklärt geblieben seien. Die vorgeschlagene Halbierung, liess er dabei durchblicken,
sei eine Verlegenheitslösung. Vielmehr sehe man darin ein Signal an den Zweitrat, der
sich mit dieser Beschaffung noch genauer auseinandersetzen solle. Mit 30 zu 10
Stimmen stellte sich der Ständerat hinter seine Kommission (1 Enthaltung), löste
einstimmig die Ausgabenbremse und hiess das RP einstimmig mit einer Enthaltung
insgesamt gut.
Die Bundesbeschlüsse über die Rahmenkredite für Armeematerial und über die
Ausserdienststellung von Waffensystemen wurden beide einstimmig angenommen.
Diskussionsbedarf gab es noch beim Immobilienprogramm. Dort wurden auf Antrag der
Kommission immerhin CHF 2.5 Mio. gespart, indem die wegen Kostenungenauigkeiten
eingeplante Reserve beim Umbau von Drognens um die Hälfte reduziert wurde. Auch
dies wurde vom Plenum einstimmig beschlossen. 5

Wirtschaft

Wirtschaftspolitik

Gesellschaftsrecht

Der Unternehmer Thomas Minder lancierte im Oktober eine Volksinitiative, welche den
Aktionären von schweizerischen Aktiengesellschaften Mittel in die Hände geben will, um
die oft als exorbitant empfundenen Managerlöhne und
Verwaltungsratsentschädigungen zu reduzieren. Das „Abzockerinitiative“ genannte
Begehren verlangt insbesondere, dass die jährliche Generalversammlung das Total der
obgenannten Vergütungen festlegt. Dabei sollen die Banken kein Depotstimmrecht
mehr ausüben dürfen, und die Pensionskassen müssten ihre Stimme transparent und
im Interesse der Versicherten abgeben. Obwohl unter anderem die Boulevardzeitung
Blick das Anliegen massiv propagierte, blieb die politische Unterstützung für den
Unternehmer weitgehend aus. Einzig die EVP und die Luzerner FDP machten im
Berichtsjahr ihren Support publik. 6

VOLKSINITIATIVE
DATUM: 31.10.2006
HANS HIRTER

Der Nationalrat gab einer parlamentarischen Initiative Leutenegger Oberholzer (sp, BL)
für rechtliche Massnahmen gegen „Lohnexzesse“ bei Spitzenmanagern keine Folge. Er
folgte damit den Argumenten seiner WAK, dass mit den oben erwähnten
bundesrätlichen Vorschlägen und früheren Revisionen des Obligationenrechts und den
auf Anfang 2007 in Kraft gesetzten neuen Börsenregeln das Anliegen weitgehend erfüllt
sei. Die vom Unternehmer Thomas Minder im Vorjahr lancierte Volksinitiative, welche
insbesondere verlangt, dass die jährliche Generalversammlung das Total der
Vergütungen an Verwaltungsräte und Spitzenmanager festlegt, und die darüber hinaus
auch das Depotstimmrecht der Banken abschaffen will (sog. „Abzockerinitiative“)
erhielt weitere Unterstützung. Nach den Grünen, der CSP und EVP stellten sich nun
auch die SP sowie der Bankpersonalverband und der Kaufmännische Verband (KV)
hinter das Begehren. 7

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 19.12.2007
HANS HIRTER

Die grosszügigen Entschädigungsregelungen für die strategischen Gremien und
Führungsriegen grosser Unternehmen wurde als sogenannte Bonusfrage breit
diskutiert. Ende 2008 ergänzte der Bundesrat seine Vorlage zur Revision des Aktien-
und Rechnungslegungsrechts mit einem zentralen Anliegen der 2008 eingereichten
Abzocker-Initiative. Er integrierte die Forderung, dass börsenkotierte Unternehmen
die Verwaltungsratsvergütungen künftig jährlich der Generalversammlung zu
unterbreiten hätten. In der entsprechenden Botschaft legte der Bundesrat dem
Parlament nahe, die Initiative zur Ablehnung zu empfehlen und die Revisionsvorlage als

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 11.04.2010
SUZANNE SCHÄR
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indirekten Gegenvorschlag dazu anzunehmen. Dabei betonte er, dass der ergänzte
Gesetzesentwurf neben einer Stärkung der Aktionärsrechte über eine verbesserte
Corporate Governance, wie sie auch von der Abzocker-Initiative verlangt werde,
zusätzlich eine Flexibilisierung der Kapitalstrukturen, eine Modernisierung der
Bestimmungen zur Generalversammlung und der Rechnungslegung vorsehe. Damit
werde das Aktien- und Rechnungslegungsrecht umfassender und massvoller revidiert
als allein auf Basis der Volksinitiative von Thomas Minder. 8

Wie in den vergangenen Jahren stand auch 2012 die Abzocker-Initiative im Zentrum
des öffentlichen Interesses. Die eidgenössischen Räte einigten sich darauf, der
Volksinitiative einen indirekten Gegenvorschlag auf Gesetzesstufe gegenüberzustellen.
Dieser beinhaltete eine Revision des Aktienrechts, welche die Forderungen der
Volksinitiative teilweise aufnahm. Mit der Bereinigung der Differenzen aus dem Vorjahr
setzte sich im Berichtsjahr zuerst der Ständerat auseinander. Bei der zentralen Frage
der Abstimmungen über die Vergütungen der Geschäftsleitung schloss sich die kleine
Kammer der Version des Nationalrats an. Demnach sollte die Generalversammlung
jährlich über die Vergütung der Geschäftsleitung abstimmen. Allerdings sollten die
Statuten festlegen, ob dieser Abstimmung bindende oder konsultative Wirkung zukam.
Auch in Bezug auf das Vergütungsreglement kam der Ständerat dem Nationalrat
entgegen. Die Kantonsvertreter verzichteten darauf, ein Maximalverhältnis zwischen
Grundentschädigung und Boni festzulegen. Hingegen hielt der Ständerat bezüglich der
Ausnahmeregelung für Abgangsentschädigungen und Vorauszahlungen an seiner
Fassung fest. Nach dem Willen des Ständerates sollte hierzu eine Zweidrittelmehrheit
der Generalversammlung erforderlich sein. In der Frühjahrssession stimmte der
Nationalrat in sämtlichen Punkten der ständerätlichen Version zu. Die einzige
Ausnahme betraf die Zulassungskriterien von Abgangsentschädigungen und
Vorauszahlungen. Die Ratslinke setzte sich vergebens für die strengere Lösung des
Ständerates ein. Das nationalrätliche Ratsplenum bestand jedoch darauf, dass solche
Transaktionen entweder im Vergütungsreglement oder durch einen einfachen
Entscheid der Generalversammlung beschlossen werden konnten. Aufgrund dieser
Divergenz musste eine Einigungskonferenz einberufen werden. Diese sprach sich für
die Version des Ständerates aus. In der Schlussabstimmung wurde der indirekte
Gegenvorschlag vom Nationalrat einstimmig und vom Ständerat mit 42 zu einer Stimme
angenommen. Die einzige Nein-Stimme stammte von Thomas Minder, dem parteilosen
Vater der Abzocker-Initiative. Im Falle einer Ablehnung der Volksinitiative wären die
Gesetzesbestimmungen des Gegenvorschlags in Kraft getreten.

Der indirekte Gegenvorschlag kam der Volksinitiative weit entgegen. Von den 24
Forderungen der Abzocker-Initiative übernahm er deren sechs vollständig (jährliche
Aktionärsabstimmung über die Vergütung vom Verwaltungsrat, jährliche
Aktionärsabstimmung über die Gesamtsumme aller Vergütungen des Beirats, jährliche
Wahl der unabhängigen Stimmrechtsvertretung, Verbot der
Organstimmrechtsvertretung, Verbot des Depotstimmrechts und
Stimmrechtsoffenlegung durch Pensionskassen). Ausserdem ging der indirekte
Gegenvorschlag in zwei Bereichen sogar über die Forderungen der Volksinitiative
hinaus. So beinhaltete er eine griffigere Ausgestaltung der Klage auf Rückerstattung
ungerechtfertigter Leistungen. Zudem wurden die Sorgfaltspflichten in Bezug auf die
Festlegung der Vergütungen konkretisiert. Das Parlament übernahm vierzehn
Forderungen teilweise, wobei im Gegensatz zu den zwingenden Vorschriften der
Initiative meist dispositive Regelungen vorgesehen wurden. Vier Forderungen blieben
unberücksichtigt (jährliche Wahl des Verwaltungsratspräsidenten durch die
Generalversammlung, jährliche Wahl der Mitglieder des Vergütungsausschusses, Verbot
der Delegierung der Gesellschaft an eine juristische Person und strafrechtliche
Bestimmungen). 

Nachdem das Parlament im Vorjahr im Rahmen des indirekten Gegenvorschlags auf
eine Bonussteuer verzichtet hatte, kam dieses Anliegen im Berichtjahr erneut auf das
Tapet. Zahlreiche Parlamentarier erachteten es als notwendig, der populären
Volksinitiative eine solche Steuer in Form eines direkten Gegenvorschlags auf
Verfassungsebene gegenüberzustellen. In der Frühjahrssession nahm der Nationalrat
die Bonussteuer mit 100 zu 87 Stimmen an. Demnach hatten Unternehmungen Boni von
über drei Millionen Franken zu versteuern. Im Gegensatz zum Vorjahr schlugen sich die
Grünliberalen zunächst auf die Seite der befürwortenden Fraktionen der SP, der
Grünen und der CVP. Die Vertreter der SVP, der FDP und einer Mehrheit der BDP
sprachen sich vehement gegen die Einführung einer neuen Unternehmenssteuer aus. In
der Sommersession hiess auch der Ständerat die Bonussteuer gut. Mit 23 zu 15 Stimmen
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folgte er dem Entscheid des Nationalrats. Nachdem der Ständerat den direkten
Gegenvorschlag in der Schlussabstimmung mit 26 zu 14 Stimmen annahm, scheiterte
das Vorhaben aber schliesslich im Nationalrat mit 87 zu 104 Stimmen. Den Ausschlag
gaben wiederum die Abgeordneten der Grünliberalen Partei, die sich letztlich
geschlossen gegen die Bonussteuer aussprachen. Der Bundesrat setzte die mit
Spannung erwartete Abstimmung über die Abzocker-Initiative auf den 3. März 2013 an. 9

Das Berichtsjahr wurde stark durch die Debatte um die Managergehälter geprägt. Dies
lag nicht zuletzt im Umstand begründet, dass in diesem Bereich gleich zwei
Volksabstimmungen abgehalten wurden. Am 3. März gelangte die Abzocker-Initiative
zur Abstimmung. Das bereits im Jahre 2008 von einer Gruppe um den Schaffhauser
Unternehmer und späteren Ständerat Thomas Minder eingereichte Begehren enthielt
24 Forderungen, die im Wesentlichen auf eine Stärkung der Aktionärsrechte abzielten.
Im Vorjahr hatte sich das Parlament nach langem Feilschen auf einen indirekten
Gegenvorschlag geeinigt, der auf Gesetzesstufe der Volksinitiative weit entgegen kam
und im Falle eines Neins in Kraft getreten wäre. Unterstützt wurde das Volksbegehren
von der SP, den Grünen, der EVP und der CSP sowie einem Teil der Gewerkschaften
(Unia, Syna, SEV und Bankpersonalverband). Während sich der Schweizerische
Gewerkschaftsbund zu keiner Stimmempfehlung durchringen konnte, gaben Travail
Suisse, KV Schweiz und die Schweizerische Kaderorganisation (SKO) Nein-Parolen
heraus. Die Wirtschaftsverbände (Economiesuisse, Gewerbeverband und
Arbeitgeberverband) sowie die bürgerlichen Parteien (SVP, FDP, CVP, GLP und BDP)
sprachen sich ebenfalls gegen die Volksinitiative aus. Bei letzteren stiess die Vorlage an
der Basis allerdings auf grosse Sympathien. Vor allem in der SVP und bei den
Grünliberalen wichen zahlreiche Kantonalsektionen von der nationalen Parteilinie ab.
Das Initiativkomitee verfügte über keinerlei Kampagnenerfahrung und über wenig
finanzielle Ressourcen. Diese Makel kompensierte die befürwortende Seite mit viel
Engagement. So wurde der partizipative Einbezug der Bevölkerung grossgeschrieben.
Noch nie wurde im Rahmen einer eidgenössischen Abstimmungskampagne so
konsequent auf die neuen sozialen Medien gesetzt. Zudem profitierte das Anliegen von
einem ausgeprägten Empörungspotenzial, und der Initiant Thomas Minder genoss als
Unternehmer hohe Glaubwürdigkeit. Die Federführung des gegnerischen Lagers
übernahm Economiesuisse. Die üppig ausgestattete Contra-Kampagne stand jedoch
unter keinem guten Stern. In die negativen Schlagzeilen geriet der
Wirtschaftsdachverband zum Jahresbeginn, als bekannt wurde, dass eine im Dienste
von Economiesuisse stehende PR-Agentur Studierende engagiert hatte, um unter
falschen Identitäten zu bloggen oder im Internet Leserkommentare gegen die
Volksinitiative zu schreiben. Für einigen Wirbel sorgte im Februar ein dreiminütiger
Film namens “Grounding 2026“, den der Schweizer Regisseur Michael Steiner im
Auftrag von Economiesuisse erstellte hatte, um die Schlusskampagne des Nein-Lagers
zu befeuern. Aufgrund der dramatischen Szenen beschloss der Verband schliesslich,
das Video nicht auszustrahlen. Darüber hinaus wurde am 15. Februar publik, dass Daniel
Vasella, der abtretende Verwaltungsratspräsident des Pharma-Konzerns Novartis, eine
Abgangsentschädigung von 72 Millionen Franken erhalten sollte. Obwohl dieser nach
wenigen Tagen auf diesen Betrag verzichtete, spielte die öffentliche Empörung dem
Pro-Lager in die Hände. Wie aufgrund der Umfrageresultate erwartet werden konnte,
wurde die Abzocker-Initiative nach einem äusserst engagierten Abstimmungskampf
deutlich angenommen. Sämtliche Stände sowie 67.9% der Partizipierenden stimmten
der Vorlage zu. Die Stimmbeteiligung betrug überdurchschnittliche 46%. Die höchsten
Ja-Anteile wurden im Kanton Jura (77%) und in Schaffhausen (76%), dem Heimatkanton
des Initianten, registriert. Die tiefste Zustimmung verzeichneten die Tiefsteuer-
Kantone Obwalden (56%), Nidwalden und Zug (jeweils 58%).

Die VOX-Analyse kam zum Schluss, dass sowohl die Sympathisanten der SP (86%) als
auch jene der SVP (72%) der Initiative deutlich zustimmten. Während die Basis der CVP
unentschlossen war (Ja-Anteil von 53%), lehnten die der FDP nahestehenden Kreise die
Vorlage in ihrer Mehrheit ab (Nein-Anteil von 61%). Die Stimmbeteiligung der SP- und
der SVP-Wählerschaft übertraf jene der beiden bürgerlichen Mitteparteien deutlich.
Somit konnte von einer Demobilisierung der CVP- und FDP-Sympathisanten die Rede
sein. Das primäre Motiv der Ja-Stimmenden betraf gemäss der VOX-Analyse das
Unverständnis über die Höhe der Managerlöhne. Unter den Initiativgegnern herrschte
die Meinung vor, dass der indirekte Gegenvorschlag zu bevorzugen war und dass die
Missstände weder mit der Initiative noch mit dem Gegenvorschlag aus der Welt
geschafft werden konnten. Der neue Verfassungsartikel musste durch eine
Ausführungsgesetzgebung konkretisiert werden. Der Initiativtext sah jedoch vor, dass
der Bundesrat innerhalb eines Jahres die 24 Forderungen auf Verordnungsstufe
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umsetzen musste. Bereits im November setzte die Landesregierung die Verordnung
gegen übermässige Vergütungen bei börsenkotierten Gesellschaften per 1. Januar 2014
in Kraft. Das Initiativkomitee kritisierte die milde Umsetzung der Strafbestimmungen
und den Umstand, dass Verwaltungsräte und Mitglieder der Geschäftsleitung weiterhin
in den Genuss von Antrittsprämien und Beratungsmandaten kommen konnten.

Abstimmung vom 3. März 2013

Beteiligung: 46,0%
Ja: 1 615 720 (67,9%) / 20 6/2 Stände
Nein: 762 273 (32,1%) / 0 Stände

Parolen: 
– Ja:, SPS, GPS, EVP, CSP.
– Nein: SVP (11)*, FDP(1)*, CVP(1)*, GLP(5)*, BDP, eco, SAV, sgv, TravS.
* In Klammer Anzahl abweichender Kantonalsektionen 10

Les sénateurs et sénatrices ont maintenu de nombreuses divergences lors du troisième
débat à la chambre haute sur la modernisation du droit de la société anonyme (SA).
Ces divergences peuvent être divisées en trois volets: l'ancrage national des
entreprises, la représentation lors des assemblées générales et l'implémentation de
l'initiative Minder sur les rémunérations abusives. 
Premièrement, le Conseil des Etats a refusé la proposition, pour les entreprises, de
fixer leur capital-actions en monnaie étrangère. Les sénateurs et sénatrices ont
également refusé, par 22 voix contre 19, le compromis suggéré par Ruedi Noser (plr, ZH)
de n'autoriser que le dollar américain et l'euro. De plus, la chambre haute a balayé, par
34 voix contre 8, la possibilité d'organiser une assemblée générale à l'étranger. Le parti
socialiste, par l'intermédiaire de Christian Levrat (ps, FR), a souligné l'importance du
lien entre les grandes sociétés et le tissu économique local.  
Deuxièmement, les sénateurs et sénatrices ont maintenu l'exigence de confidentialité
pour un représentant indépendant des actionnaires en amont d'une assemblée
générale. Mais surtout, ils ont abaissé le seuil de capital-actions pour inscrire un objet à
l'ordre du jour, de 3 à 0.5 pour cent.
Troisièmement, le volet lié à l'implémentation de l'initiative Minder a animé les débats.
La chambre haute a ainsi maintenu plusieurs divergences afin d'interdire de
nombreuses options de parachutes dorés. Elle a notamment interdit les rémunérations
en cas de changement de contrôle, en cas de convention d'annulation ou encore les
indemnités liées à une activité ultérieure dans un organe de la société. 
Au final, le ping pong entre la chambre du peuple et la chambre des cantons continue.
La frange de la droite libérale du Conseil des Etats, minoritaire dans cette chambre,
peine à imposer les propositions du Conseil national. 11
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Öffentliche Finanzen

Voranschlag

In der Wintersession 2021 hiess das Parlament auch den Nachtrag II zum Voranschlag
2021 gut. Der Ständerat sprach sich, nachdem Peter Hegglin (mitte, ZG) als Sprecher
der FK-SR und Finanzminister Maurer den Nachtrag präsentiert hatten, in der
Gesamtabstimmung mit 41 zu 1 Stimmen für Annahme des Nachtrags II aus. Einzig
Thomas Minder (parteilos, SH) stimmte für Ablehnung des Nachtrags. 
Der Nationalrat behandelte den Nachtrag II zusammen mit dem Voranschlag 2022,
wobei der Nachtrag II kaum Thema der Diskussionen war. Mit 129 zu 43 Stimmen (bei 7
Enthaltungen) sprach sich auch die grosse Kammer für die Annahme aus. Die
ablehnenden Stimmen und die Enthaltungen stammten von Mitgliedern der SVP und
einem Mitglied der Grünen. 12
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1) AB SR, 2017, S. 692 ff.; NWZ, NZZ, 26.9.17
2) AB NR, 2013, S. 491 ff. 2009 f.; AB SR, 2013, S. 791 ff.
3) AB SR, 2016, S. 94 ff.; AZ, BaZ, Blick, LMD, NZZ, TA, 8.3.16; BaZ, 9.3.16
4) AB SR, 2016, S. 392 ff.; BBl, 2016, S. 2915 ff.; Medienmitteilung FK-SR vom 8.4.16; NZZ, 9.6.16
5) AB SR, 2018, S. 341 ff.; LMD, NZZ, 1.6.18
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